
Sozialverſicherung und Wohlfahrtspflege.
08 zweite Kriegsjahr war ſchon faſt wieder voll geworden uUnd doch

zeitigte eS durch Herabſetzung der Bezugsberechtigung für die Alters⸗
rente bom 7 auf das vollendete Lebensjahr Uund den weiteren Ausbau
der Hinterbliebenenverſicherung ein eue eis n Friedensbaum der
Sozialverſicherung. Es iſt dies ein Zeichen a  X, wie ief teſe Einrichtung
mm eu  en Urzel geſchlagen hat Mehr als ein Menſchenalter
indurch konnte ſie in Ungeſtörtem Frieden ihre Kräfte entfalten und ihre
ſegensreiche Arbeit eſtigen So war die Sozialverſicherung nuſtand geſetzt,
auch während des Krieges ihre unmittelbaren ufgaben erfüllen, 10
noch erweitern und arüber hinaus in mannigfache Kriegsnot helfend
einzugreifen. Die ielfache Hilfsbedürftigkeit, die der Krieg geſchaffen hat,
acht eS aber auch allen Volksfreunden zur Pfli die Sozialverſicherung
in ihrer igenart kennen und N  en Und den breiteſten Volksmaſſen
möglichſt nahe bringen.

Das nächſte Ziel der Soſialverſiherung ird ſchon durch die Ite.
der Hauptverſicherungszweige egeben Kranken⸗ nfall⸗ Invaliden⸗
(Alters⸗) Und Hinterbliebenenverſicherung. Welch gewaltige Leiſtungen m
Verfolgung der unmittelbaren ufgaben durch die Sozialverſicherung ge⸗
tätigt wurden, zeig eine knappe Zuſammenſtellung durch den Präſidenten
des Reichsverſicherungsamtes: „Bei Ausbruch des Krieges, alſo über

ahre ſeit Einführung der rbeiterverſicherung, dbon einer Ge⸗
ſamtbevölkerung bon über Millionen rund 18 Millionen Krankheit,
25 Millionen nia und 16 Millionen Invalidi Uund
er verſichert Bis zum Schluſſe des Jahres 1914 wurden nahezu
11,7 Milliarden Mark Entſchädigungen (Krankenfürſorge, Renten uſw.)

etwa 127 Millionen Verſicherte und deren Angehörige gezahlt, wozu
die Verſicherten ſelbſt etwa 6, Milliarden beitrugen. Der tägliche Auf
and V den drei Verſicherungszweigen belief ſich 1914 auf über 2  7 Mil⸗
lionen Mark.“

Dr Paul Kaufmann, Soziale rſorge und eu  er Siegeswille, Berlin
1915, Abdruck
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Da die Verſicherten auf dieſe Leiſtungen einen Re

anſpruch aben,
en leſe Leiſtungen auch in erſter Linie durch eine üuge Vermögens⸗
verwaltung der Verſicherungsträger ſi

geſte werden. Es iſt darum
auch Urchaus gerechtfertigt, enn die Reichsverſicherungsordnung bei Auf
wendungen für allgemeine Maßnahmen eitens der Verſicherungsanſtalten
eine Genehmigung der Aufſichtsbehörden (Reichs⸗ bzw Landesverſicherungs⸗
amt) vorſchreibt Daß dieſe Aufſicht nicht engherzig iſt, zeigt — eſten
der lick über die entſprechenden Aufwendungen der Verſicherungen.

Soviel Ute auch die Renten, bzw die Anſtaltsbehandlung deren
elle, ſtiften, vo  mli und eliebt ird die Verſicherung ſo recht erſt
durch die vorbeugenden aßnahmen der verſchiedenſten Art 1.
ies gilt namentlich bon der Invaliden und Hinterbliebenenverſicherung.
ank den großen Kapitalien, die ſich bei den Verſicherungsanſtalten, den
Trägern der Invalidenverſicherung, anſammeln, ſind dieſe in hervor⸗
ragendem Maße e  igt, vorbeugend wirken. Urch Einleitung ſog
Heilverfahren ſofort bei den erſten nzeichen der Krankheit läßt ſich viel⸗
fach die Geſundheit wieder 10 erſtellen oder doch dem Krankheits⸗
erlauf Einhalt gebieten und die Arbeitskraft noch für ahre erhalten.
Namentlich die drei großen Volksfeinde, Schwindſucht, Trunkſucht und
Geſchlechtskrankheiten, können auf dieſem Wege energiſch bekämpft werden.
Am ſchärfſten war bislang der am die Schwind ſucht.
Wenn auch die rage nicht entſchieden iſt, wie groß der Anteil der neu⸗

zeitlichen Heilbehandlung dem erfreulichen Rückgang der furchtbaren
Krankheit iſt, ſo iſt doch wohl er vorhanden und nicht erd  en
Die Verſicherungen wandten vor allem ihr Augenmerk der Heilſtätten⸗
behandlung zu, Uum die Erkrankten wieder erwerbsfähig machen.
Neuerdings legt man auch mehr Wert darauf, die vorgeſchrittenen Kranken
mögli aſylieren und dadurch die bei den Wohnungsverhältniſſen
der meiſten Verſicherten beſonders große Anſteckungsgefahr möglichſt zu
mindern. Ende 1914 beſaßen die verſchiedenen Verſicherungsanſtalten
neben 41 eigenen Sanatorien, Geneſungsheimen, Krankenhäuſern mit
über 4000 Betten 42 Lungenheilſtätten mit über 5000 Betten In der
Abſonderung der Schwerkranken hat namentlich die Verſicherungsanſtalt
der Rheinprovinz gute Ergebniſſe rzielt Die Sterblichkeit Tuberkuloſe
ging während dieſer Zeit vbon 30,95 auf das Tauſend der Bevölkerung

Vgl Kaufmann, Schadenver  ende Wirken m der eu  en Arbeiterver⸗
ſicherung, Berlin 1914
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in Preußen im ahre 1876 auf 13,95 im 1913 era Der
am die Trunkſucht wird geführt durch Unterſtützung der
Beſtrebungen zur rinkerrettung Und heilung. Es werden auch hier Heil⸗
verfahren in Trinkerheilſtätten eingeleitet, bor allem auch der Anſchluß an

Enthaltſamkeitsvereine gefördert. Von 1902 bis 1912 wurden beiſpielsweiſe
4074 Alkoholiker auf Koſten der Verſicherungsanſtalten behandelt Die
Reichsverſicherungsordnung ie außerdem vor, daß Trinkern
der Geldrente Sachleiſtungen egeben werden Der ritten großen Volks⸗—
krankheit, den Geſchlechtskrankheiten, ieß der rieg beſondere
Aufmerkſamkeit zukommen 1. Zwar war man auch früher nicht achtlos
daran vorbeigegangen, man war jedo noch einem en Plan ge⸗
ang Auf nregung des Generalgouverneurs bon Belgien, Freiherrn

Biſſing, Urde angeſichts der durch den rieg verſchärften efahren
für das Um das Problem neu aufgegriffen Und ein ſchon früher
ausgeſprochener, in Hamburg ereits Januar 1914 m die Tat
Umgeſetzter Gedanke wieder aufgenommen. Es andelt ſich ierbei haupt⸗
ſächlich die Errichtung bon Beratungsſtellen durch die Verſicherungs—
anſtalten. Zur Wahrung möglichſter Verſchwiegenheit en leſe Unter
Ausſchaltung der Krankenkaſſen für rößere Bezirke eingerichte werden
Urch enge Fühlungnahme mit den militäriſchen Stellen ſoll eine geeignete
Weiterbehandlung der zur Entlaſſung gekommenen Mannſchaften gewähr⸗
leiſtet werden. In beſcheidenerem 0  abe beteiligten ſich verſchiedene
Verſicherungsanſtalten auch der ege vbon Rheumatikern, Skrophulöſen,
Blinden, Krüppeln uſw

Nicht ſo ei wie die geſchilderten Maßnahmen, aber kaum von
geringerer Bedeutung, ſind die mi  aren orteile der Sozial⸗
verſicherung für die Volksgeſundheit. ies gilt beſonders bon der Erziehung
der breiten Volksmaſſen geſundheitsmäßiger Lebensweiſe, zur Wert⸗
chätzung und enützung ärztlicher Uund ſachkundiger ege Un⸗
ſ

are Dienſte aben die Heilbehandlung, namentlich die Erfahrungen
in der Unfallbehandlung, jetzt für die Heilung unſerer erkrankten Und
verletzten Krieger geleiſtet. Auch für die Beſchäftigung der Verletzten agen
einige Erfahrungen vor, enn auch gerade dieſes Gebiet erſt kürzlich bon
der Unfallverſicherung eingehender berückſichtigt wurde 2.

Kaufmann, Krieg, Geſchlechtskrankheiten und Arbeiterverſicherung, Berlin 1916.
Vgl. Kaufmann, Schadenverhütendes Wirken uſw 110.
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Über den ret der Verſicherten hinaus wirken auch die Aufwendungen
der Verſicherungsanſtalten für die allgemeine Wohlfahrtspflege,
namentlich das Wohnungsweſen. Dieſe Aufwendungen ſind durch 1274
der Reichsverſicherungsordnung ermöglicht als ittel Hebung der

verſicherungspflichtigen Bevölkerung“.geſundheitlichen Ver  ni  e der
Sie werden gewöhnlich in Form bon arlehen niedrigem Zinsfuß
gewährt. Die geſamten arlehen für gemeinnützige wecke elieſen ſich
bis Ende des Jahres 1914 auf Mill Mark Hiervon ſind für
den Bau vbon Arbeiterfamilienwohnungen 505,6 Mill., für den Bau bon

Ledigenheimen, oſpizen, Geſellenheimen uſw. 26,9 Mill ausgeliehen
worden. Zur Befriedigung des landwirtſchaftlichen Kreditbedürfniſſes
(für Bodenverbeſſerung, Ent⸗ und Bewäſſerung, Moorkultur, Aufforſtung,
Wegebau, Kleinbahnen, Hebung der iehzu  L Linderung der Futter⸗
not uſw.) wurden bis Ende 1914 bon Landesverſicherungs⸗ und
zwei Sonderanſtalten 128,9 Mill Mark ausgegeben. ichtig dieſer

ſind beſonders die arlehen zur Förderung der allgemeinen Wohl⸗
fahr  ege Sie etrugen bis Ende 1914 insgeſamt 605,4 Mill Mark
Hiervon wurden geliehen:

a für den Bau vbon Kranken⸗ und Geneſungshäuſern, Volksheilſtätten,
Invaliden⸗ und Erholungsheimen, Siechenhäuſer und für Kranken⸗ und
Invaliden  ege überhaupt 144,4 Mill Mark;

zur Förderung der öffentlichen Geſundheitspflege, insbeſondere zum Bau
bon Vo  ern, Schlachthäuſern, Waſſerleitungen uſw 193,5 Mill Mark;

C) für Erziehung und Unterricht, Hebung der Volksbildung 97,6 Mill.
Mark;

für ſonſtige Wohlfahrtszwecke 169,9 Mill Mark Hierunter en
vorzugsweiſe kommunale Einrichtungen, danehen aber auch arlehen zum
Bau von Kirchen, kirchlichen Gemeinde

Uſern, chriſtlichen Vereins— und
Verſammlungshäuſern, Heimen für Gemeindeſchweſtern, Lehrerinnen,
rbeiter Und Arbeiterinnen, eeleute, für Volks⸗ und Jugendheime,
Kinderbewahranſtalten, für Taubſtummen⸗ und Blindenanſtalten, zur
Beſchäftigung rotlos gewordener xrbeiter, Arbeiterkolonien, ander⸗
arbeitsſtätten, für E, Fürſorgeheime und Zufluchtsſtätten aller Art,
für Volksküchen und endlich für ver  iedene Einrichtungen zur Bekämpfung
des Alkoholmißbrauchs

Vgl. „Concordia“ 1915, 161/162
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icht minder bon Bedeutung ſind die Mittel, die durch die Verſiche⸗
rungsanſtalten mn weitherzigſter Auslegung ihrer eſtimmung für die
Kriegshilfe ſſig gemacht wurden. Nachſtehende Aufſtellung der
„Concordia“ 218) bietet die Aufwendungen etwa während des
erſten Kriegsjahres (bis uni Zuſchüſſe das ote Kreuz
2 Zentralkomitee 447 —000 V, Provinzialvereine uſw 1395 984

Beſchaffung bon Wollſachen für das E  eer Uund ſonſtiger Liebesgaben
670 962 5. Unterſtützung bon Arbeitsloſen Uund Hilfsbedürftigen

a) Unmittelbar 985127 NV, mittelbar durch Gemeinden, Vereine uſw
4 993984 Unterſtützung die Landesverſicherungsanſtalt Oſt
preußen aus nla der ihr durch den Ruſſeneinbruch zugefügten Schä⸗
igungen 304000 —. Förderung der Kriegsverſicherung 208 854

Ausrüſtung bon Lazarettzügen 374763 Ehrengaben die
Hinterbliebenen von gefallenen oder ihren unden erlegenen Kriegsteil⸗
nehmern 954 326 onſtige we (u 109 000 für ade
und Desinfektionswagen) 1483 085 Zuſammen 085 Auf
Beſchluß der Vertreter der Landesverſicherungsanſtalten Urde als Höchſt
grenze für derartige Aufwendungen mit dem Reichsverſicherungsamt fünf
bom Hundert des Buchwertes des Geſamtvermögens der einzelnen Ver⸗
ſicherungsanſtalt 31 ezember 1913 feſtgeſetzt Bei voller Veraus⸗
gabung Ide dies 78,22 Mill Mark rgeben Ußerdem erklärten ſich
die Verſicherungsanſtalten ereit, „ſich der Kriegsbeſchädigtenfürſorge
in größtmöglichem Umfange beteiligen, und zwar nicht nur auf dem
Gebiete der ärztlichen Fürſorge (Heilverfahren), ondern auch auf irtſcha
em Gebiete (Berufsberatung, Berufsſchulung, Arbeitsvermittlung uſw.)

Aus dieſem kurzen Überblick der Leiſtungen der Sozialverſicherung im
allgemeinen wie beſonders auch für die eigentliche Wohlfahrtspflege geht
ihre große Bedeutung für alle Wohlfahrtsbeſtrebungen hervor. Es iſt
deshalb bon großer Wichtigkeit, die igenar der Sozialverſicherung inner⸗
halb der Wohlfahrtspflege zu erkennen, ſie ſo mögli zweckentſprechend
werten und n  en zu können

II
In ſeinem Aufſatz üher „die ethiſchen Grundlagen der Verſicherung“

(dieſe Zeitſchrift Bdb 88, 433—457) hat Heinrich Koch bereits

Berlin 1915.
Ferner vgl. hierzu o  1, Reichsverſicherungsweſen und Kriegsfürſorge,

Stimmen 91
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auf den zweigeteilten Urſprung der Sozialverſicherung hingewieſen: einer⸗
ei der Bismarckſche Gedanke ſta4aatlicher rſorge, patriarchaliſch
und kommuniſtiſch ugleich, andererſei bei der olksvertretung das Be⸗
ſtreben, auf genoſſenſchaftlicher Se  1 aufzubauen. Smar
Gedanken kommen V der kaiſerlichen Botſchaft bom November 1881
zum Ausdruck „Daß der Q ſich in höherem Maße als bisher ſeiner
hilfsbedürftigen Mitglieder annehme, iſt eine der Humanität und
des Chriſtentums, von welchem die ſtaatlichen Einrichtungen durchdrungen
ſein ſollen.“ Aber der d ſoll dies Chriſtentum ausführen. Wenn
nicht ganz, ſo doch m ſtarkem Maße roße Reichsanſtalten oder bom
eich geſchaffene, dbon ihm abhängige Korporationen, Reichszuſchüſſe, eine
faſt ſozialiſtiſche oder kommuniſtiſche Zuwendung die Tbeiter der⸗
artiges ſtand im Mittelpun ſeiner läne Demgegenüber wurde
bon der Reichstagsmehrheit die elbſthilfe der Erwerbſtände chärfer betont
Die eſſerung des Lohnverhältniſſes, das ücklagen für die verdienſtloſen
Zeiten des Arbeiterleben ermöglichen ſoll, wurde zur Vorausſetzung einer
en Verſicherung der Tbeiter Koch ebd.)

Aus dieſer ihrer Do  elquelle ren ſich manche Eigentümlichkeiten
der Sozialverſicherung. Am klarſten iſt die Idee der Unfallverſicherung,
die ganz bon den erufsgenoſſenſchaften der Arbeitgeber e  gen wird.
Von dieſen werden ämtliche 0  en aufgebracht. Auch die Krankenver—
erung ewahrte den Charakter einer en Verſicherung, enn auch
mit Beitrittszwang, ziemlich rein. mne Erweiterung nach der allgemeinen
rſorge hin brachte ihr eigentlich erſt der rieg durch Ausgeſtaltung der
angegliederten Wochenhilfe. ieſe wurde durch die Bundesratsverordnungen
bom ezember 1914, Januar 1915 Uund 2i 1915 allmählich

einer allgemeinen Kriegs⸗Mutterſchaftsverſicherung ausgebaut.
chon die erſte Verordnung vorgeſehen, daß die Leiſtungen, mit Usnahme
des Wochengeldes, der Kaſſe durch das eich wieder erſetzt würden, ſo
dehnte die Verordnung die eiſtung auf alle minderbemittelten Krieger  8
frauen dankenswerterweiſe aus Während *2 ſich aber bei der Kranken⸗
verſicherung nuUur Kriegserſcheinungen und zahlungen, wenigſtens bor⸗
Ufig, handelt, war die Invalidenverſicherung ſchon bon Anfang mit
Reichszuſchüſſen ausgeſtattet. Für den, der in der Sozialverſicherung ein
Werk ſtändiſcher Selbſthilfe, wenn auch Unter ſtaatlichem Zwang und
ſtaatlicher Aufſicht, ehen wo  E, bot die theoreti Begründung dieſes

E einige Schwierigkeit. Er ieß ſich einigermaßen rechtfertigen
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gls Aufwendung zur Förderung des allgemeinen Volkswohls, dem die
Sozialverſicherung mittelbar len atſ kommt hier jedoch der
Gedanke der Staaisfürſorge zum Ur  ru Auch bei jeder Einzelrente
und eiſtung der Invaliden Uund Hinterbliebenenverſicherung ird ſolch
ein ſtaatlicher Zuſchuß gewährt, ohne daß, wie beim Heeresdienſt, dem
Staate unmittelbar eine eiſtung ewährt worden wäre. Trotzdem omm
IUI Einzelfall dieſer rage keine beſondere Bedeutung zu, da der Charakter
der ente durch die Überwiegenden Beiträge der Unternehmer und Tbeiter
eſtimm wird. Wohl aber iſt dieſer Einſchlag in der Verſicherung als
Ganzes eachten Einmal ieg in den beträchtlichen Reichszuſchüſſen
. über 693 Mill Mark, die Berechtigung und auch
eine gewiſſe Verpflichtung für die Verſicherungsanſtalten, ihrerſeits wieder
zum allgemeinen Wohl Aufwendungen zu machen. Urch die Ausdehnung
der Tätigkeit der Sozialverſicherung auf immer weitere Kreiſe, das Be⸗
ſtreben, mögli eit die Bedürfniſſe der Verſicherten erfaſſen, wie

ſich H der Familienfürſorge, in der namentlich durch die Ver—
ſicherungsanſtalt der Hanſeſtädte ausgebauten Kinderfürſorge, in dem vbon
rofeſſor Schmittmann vorgeſchlagenen Plan einer Wohnverſicherung mit
Sparpflicht, m der Mutterſchaftsverſicherung, die den Krieg überdauern
dürfte, zeigt, ird die rage immer mehr von Bedeutung, wie eit die
Verſicherungsmittel für die Allgemeinheit und allgemeine ittel für die
Verſicherungen aufzuwenden ſind Es iſt ehen das Eigentümliche der
Soziaverſicherung, daß ſie einen großen, 10 den größten eil der minder⸗
bemittelten evölkerungskreiſe Umfaßt, aber doch nicht alle, und zwar nur

oft die allerärmſten nicht, daß ſie ferner die erfaßten Kreiſe VN mannig⸗
er Hinſicht ördert Uund unterſtützt, aber doch nur innerhalb eines not⸗
wendigerweiſe be  räankten Umkreiſes. Es ergeben ſich hieraus mancherlei
Berührungs⸗, öfter aber auch Reibungsflächen mit den übrigen Faktoren
der Wohlfahrtspflege, öffentlichen wie privaten, die, le mehr der Ausbau
der Verſicherungen voranſchreitet, ſo mehr ein m den Endzielen und
Aufgaben der einzelnen aktoren klares Uſammen⸗ Uund Hand⸗
inhandarbeiten verlangen.

Es braucht nicht erſt betont werden, daß 68 nur egrüßen iſt,
wenn die Verſicherungsanſtalten mit ihren großen Mitteln, ihrem weit⸗
tragenden Einfluß m den breiten Volkskreiſen, ihren friſchen edanken
ſich mögli eit der allgemeinen Wohlfahrtspflege beteiligen. Auf
eine Gefahr, die ſich bei ſelbſtändigem orgehen der Verſicherungs⸗

28



440 Sozialverſicherung und Wohlfahrtspflege

träger indeſſen rgeben kann, wies der lrektor der Landesverſicherungs⸗
anſtalt der Hanſeſtädte, Geheimrat Bielefeld, auf einer Verſammlung der
Deutſchen entrale für Jugendfürſorge im Anſchluß ein Referat über
die Kinderfürſorge der Verſicherungsanſtalten ſelbſt hin: für die bon den
ſtädtiſchen ehörden losgelöſte Fürſorge beſteht die große Gefahr der Ufer⸗
loſigkeit. Vorbeugung allein iſt In der Tat ein ſehr dehnbares Kriterium.
Immerhin dürfte aber die Aufſichtspflicht des Reichsverſicherungsamtes
enügen, die Verſicherungsanſtalten ſelbſt bor Schaden zu bewahren.
Aber ein mehr oder weniger rückſichtsloſes, allzu ſelbſtändiges orgehen
kann andere Schädigungen hervorrufen, auf die Ratsaſſeſſor
Dr Brachmann  Dresden un einem Auff „Armenverbände und
Verſicherungsträger“ (Zeitſchrift für das Armenweſen 1915, 54—58
erwei Er glaubt reiben dürfen „Bei dieſen (den Verſicherungs⸗
trägern iſt bon jeher eine gewiſſe Voreingenommenheit die Armen—
erbände beobachten geweſen. Von ihrem Standpunkt aus iſt eS auch
durchaus berechtigt, enn ſie ihre Leiſtungen nach Möglichkeit den Ver
ſcherten ſelbſt zuzuwenden en Aber das kann auch übertrieben werden.
Es ird erkannt, daß Im Grunde die Armenbehörden, beſonders durch
ihre  3 zahlreichen Kranken⸗Verſorgungs⸗ und Erziehungsanſtalten, ebenſo wie
die Verſicherungsträger zur wirtſchaftlichen, geſundheitlichen und kulturellen
Hebung des Volkes dienen und daß eshalb elde einander V die nde
arbeiten en Ebenſo wie die Armenverbände immer mehr Fürſorge

treffen, daß niemand aus Not ſeine Verſicherungsrechte erſallen
läßt, ſo en auch die Verſicherungsträger e  Le. ſein, ihnen durch ihre
Leiſtungen die Unterhaltung ihrer immer koſtſpieliger werdenden Fürſorge

I
anſtalten erleichtern und ami deren E wünſchenswerte Erweiterung
zu ermöglichen Den Vorteil werden mittelbar auch die Verſicherungsträger
aben Ußerdem wird durch die Unterſtützung dieſer Anſtalten das eld
oft er und zweckmä  iger zum Wohl des Ganzen verwendet als durch
die Auszahlung den einzelnen, der e8 vergeudet. Es gibt Verſicherungs⸗—
anſtalten, die in der großzügigſten eiſe elbſt Heilanſtalten Unterhalten
und Heilverfahren bewilligen und die jeden Groſchen fei  en, wenn
ein Armenverband ſich des Verſicherten annimmt.“

Die hier gezeichnete Tendenz, alle Leiſtungen den Berſicherten auch
ſelbſt zuzuwenden, nde ſich natürli nicht überall, iſt aber 1 ſich nahe⸗
iegend So unerwünſcht und hemmend ſie für die ſtädtiſche Armen⸗ und
Wohlfahrtspflege iſt, ebenſo unerwünſcht iſt ſie ＋ für die 11
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und reie Liebestätigkeit. Es braucht X.  — nicht erſt die Notwendig⸗
keit dieſer Anſtalten betont werden. Aber enn ſie notwendig ſind,
en ſie auch eben können Was oben bon ſtädtiſchen Anſtalten geſagt
Urde, gilt hier noch in er  em Maße Die rivaten Anſtalten ind 10
noch eit mehr auf die Leiſtungen ihrer Pfleglinge angewieſen. Und
gerade ihrer vornehmſten Aufgabe, den Allerärmſten dienen, können
ſie nicht nachkommen, enn ihnen ſo 9 zahlungsfähige Kreiſe, wie ſie
die Verſicherten darſtellen, würden oder die ege für dieſe nur

ungenügend entſchädigt rde Es omm noch der auch im Intereſſe der
Verſicherten ſelbſt liegende Geſichtspunkt der geiſtigen Fürſorge inzu
Die Verſicherungsträger aben, olange ſie nur die rein materielle elte
im Auge ehalten, keinen nla auf die verſchiedenartigen geiſtigen Be⸗

Sobaldrfniſſe und Richtungen ihrer Mitglieder Rückſicht nehmen.
aber mehr als ärztliche Und Wochengeld gewährt wird, ſobald ege
m Haus oder nſtalt, Anſchluß Vereine, wie in der Trinkerheilung,
Ufnahme m Aſyle oder gar Unterbringung und ami Erziehung vbon
Kindern NV Betracht ommt, verlangt auch die geiſtige ette der rſorge
Berückſichtigung. Dadurch, daß man die Anſtalten jede konfeſſionellen
Charakters eraubt oder, wie bon der ſchleſiſchen Landesverſicherungs⸗
nſtalt ezugli der andkrankenpflege eri wird, nur interkonfeſſionelle
Vereine Unterſtützt, iſt naturlt nicht geholfen Selbſt ausdr
Wünſche, in einer konfeſſionellen Anſtalt untergebracht werden, nden
dann Ablehnung mit dem Begründen, daß man eigene Anſtalten habe
Uund leſe beſetzen müſſe Einem derartigen Monopolbetrieb gegenüber, dem
man in der öffentlichen rſorge hin Und wieder egegnen kann, erſcheint
eS als ein ſehr geeignetes Verfahren, enn die Verſicherungsanſtalten,
wie das mancherorts geſchieht, Vereine, Genoſſenſchaften uſw durch billige
arlehen in ihrer Tätigkeit unter en und ſich eine gewiſſe Zahl
von Plätzen für die Verſicherten ausbedingen. Auf dieſe eiſe können
die Intereſſen aller Beteiligten wohl en ewahrt, das allgemeine
Wohl darum auch meiſten gefördert werden. jes armoniſche Zu
ſammenarbeiten iſt ſo mehr zu wünſchen als bei 10 ſelbſtändigem
Vorgehen aller Beteiligten die eutſche Wohlfahrtspflege noch mehr, bis
faſt zur Unüberſichtlichkeit, zerhackt und zerſpalten Tde

Dieſe Zuſammenarbeit ird ſo erſprießlicher ſein, je mehr bon
allen Seiten darauf hingearbeitet ird und namentlich auch von der kirch
en und rivaten Wohlfahrtspflege die *  V E 0 In n⸗
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werden. rofeſſor Dr mittmann⸗ Köln,
Landesrat da. D., hat dieſen edanten beſonders arm wiederholt ber⸗
treten und erſt neuerdings wieder darauf aufmerkſam gemacht m der
Flugſchrift „Die ſozialen Hilfsquellen des Staates und die Gegenwarts⸗
aufgaben der katholiſche Caritas me Gewiſſensfrage für die eu  en
Katholiken“ (Freiburg Br Was hier vielfach bon der kirchlichen
rſorge verſäumt wird, zeig ein Beiſpiel ebenda ieviel hier (in der
Heilfürſorge) vbon der Regſamkei privater Organiſationen und Vereine
bhängt, geht daraus hervor, daß die eine tadt Barmen mehr
Heilfürſorge eitens der Verſicherungsanſta Rheinprovinz erhält als die
ganzen Regierungsbezirke Koblenz und Trier zuſammen, dank der Wirk⸗
amkeit eines in der genannten muſtergültig arbeitenden privaten
Vereins. AÄhnlich erhält die Stadt Elberfeld weit mehr Heilfürſorge
als alle Landkreiſe des Regierungsbezirks Köln zuſammen. Ganz ähnlich
geht es mit der erſt kürzlich m Angriff genommenen Heilfürſorge für
kranke oder geſundheitlich geſchwächte Kinder

Es iſt alſo Aufgabe der freiwilligen und kirchlichen Liebestätigkeit,
die Leiſtungen der Verſicherung für den einzelnen Verſi

erten

dieſem auch wirklich erwirken, durch Aufklärung über ſeine Anſpr

E,
ingaben uſw Ein beſonderes Augenmerk iſt auf die Aufrechterhaltung
der Rentenanſprüche wie auch die Möglichkeit der freiwilligen Verſicherung

richten Dann en aber auch die erbände, Vereine, Anſtalten uſw.,
ſoweit ihre wecke den allgemeinen Zielen der Verſicherung, beſonders der
„Hebung der geſundheitlichen Ver  ni  e der Verſicherungspflichtigen Bes
völkerung“, entſprechen, die Verſicherungsträger, alſo bor allem die
Landes und Provinzialverſicherungsanſtalten herantreten und arlehen
für ihre we nachſu eben der Wohnungspflege dürfte ſich hier
beſonders die Förderung vbon Ferienkolonien, Seehoſpizen d., Kinder
heimen für ſchwächliche, kranke Kinder der minderbemittelten Kreiſe emp
fehlen, da gerade hier unſere Anſtalten noch eit hinter dem E  rfni
zurückbleiben.

Im großen und ganzen kann man wohl ſchon jetzt bon einem eider⸗
ei vorhandenen Beſtreben ehrlicher Zuſammenarbeit reden. Aber gerade
unſere katholiſchen Vereine Und Anſtalten en noch eit mehr aus ihrer
Zurückhaltung heraustreten. Hier liegen große ittel, die geeigne ſind,
der freiwilligen Liebestätigkeit ihre Arbeit ungemein erleichtern Uund
über die age der Mittelloſigkeit hinwegzukommen. Die Gelder, die dor
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angeſammelt ſind, ſtammen 10 zum eil aus unſern eigenen Kreiſen.
Man ird auch, was Schmittmann beſonders etont, nicht zu ürchten
aben, durch die Nutzung der Gelder in ende Abhängigkeit bon den
Verſicherungsanſtalten zu kommen, enn auch natürli bei Abmachungen
Und Verträgen erfahrener Rat einzuholen iſt Dagegen ird gerade Ur
die gegenſeitige Bindung bon Kräften Und Mitteln verhütet, daß die ſo
wichtige Arbeit der Sozialverſicherung in der Wohlfahrtspflege auf eigene
und uns fremde Bahnen elenkt ird Es ird eine Hauptaufgabe der
aufblühenden Caritas⸗Organiſationen ein, gerade dieſe Zuſammenarbeit in
die Wege zu leiten und zu fördern.

Conſtantin Noppel


